
GEBÜHREN – ORDNUNG ZUR KEHRICHTABFUHR-VO 

(Gemäss Art. 13 Kehrichtabfuhr-VO) 

Art. 1 Für die Finanzierung der Abfallentsorgung, Kehrichtabfuhr und der Spezialabfuhren 

werden folgende Entsorgungsgebühren erhoben: 

- Grundgebühren pro Haushalt bzw. Betrieb 

- Sackgebühren 

- Containergebühren  

- Gebühren für Sperrguteinheiten 

- Gebühren für Spezialabfuhren /- Entsorgungen 

Art. 2 Gebühren – Sätze 

 Grundgebühren 

 pro Haushalt oder Gewerbebetrieb exkl. MwSt. Fr. 100.00 1) 

Für Neubauten wird die Grundgebühr ab dem Zeitpunkt des Bezugs berechnet. 

Für Wohnungen, welche mehr als zwei Monate leer stehen, kann die Gebühr, auf Ge-

such hin, für die entsprechende Zeitdauer erlassen werden. Der Rückerstattungsan-

spruch verjährt nach Ablauf eines Jahres seit der Wiederbenützung der Wohnung. 

Die Gebührenverrechnung erfolgt im Frühjahr für das Kalenderjahr. Der im Zeitpunkt 

der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragene Gebäudeeigentümer schuldet die 

Grundgebühr gegenüber der Gemeinde 

Sackgebühren 

Für Ein- und Mehrpersonenhaushalte in Ein- und Mehrfamilienhäusern und für Be-

triebe ohne Betriebs-Container 

17 – Liter-Sack (2,5 kg schwer) inkl. MwSt. Fr. 0.87 1) 

35 – Liter-Sack (5,0 kg schwer) inkl. MwSt. Fr. 1.65 1) 

60 – Liter-Sack (8,5 kg schwer) inkl. MwSt. Fr. 2.48 1) 

110 – Liter-Sack (16,0 kg schwer) inkl. MwSt. Fr. 3.86 1) 

Container – Gebühren 

nur Betriebe 

Gewerbebetriebe, welche den Hauskehricht in Containern bereitstellen, entrichten 

eine Gebühr pro Containerleerung. Es sind Container mit 800 Litern Inhalt zu verwen-

den. Die Container sind wie folgt mit Plomben zu versehen: 

Container mit ungepresstem Inhalt, 1 Plombe 

Container mit gepresstem Inhalt, 2 Plomben 

Der Verkaufspreis für eine Plombe beträgt inkl. MwSt.  Fr. 30.00 1) 

 

1) Anpassung gemäss GRB vom 01.07.2015, in Kraft seit 1.1.2016 



 

Sperrgutgebühren 

Die Gebühren pro Sperrguteinheit betragen: 

Bis 5 kg schwer Gebührenmarke inkl. MwSt. Fr. 2.50 

Bis 20kg schwer Gebührenmarke inkl. MwSt. Fr. 10.00 

Spezialabfuhren, Sammlungen, Entsorgungen 

Die Gebühren für Spezialabfuhren, Entsorgungsansätze und für an Sammelplätze über-

brachtes Material werden durch die Behörde jeweils individuell nach den dannzumali-

gen Gegebenheiten festgesetzt. 

Kontrollgebühr 

Art. 3 Die Kontrollgebühr für den Aufwand des Abfuhrwesens zur Kontrolle von Kehricht, 

welcher nicht vorschriftsgemäss deponiert worden ist, wird auf Fr. 100.00 pro Einzel-

fall festgesetzt. 

Art. 4 Inkraftsetzung 

Das Gebühren-Reglement tritt auf den 1. Januar 1994 in Kraft. 


